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(57) Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter (8) für ein Haushaltskältegerät
(1), mit einer Schale (10) zur Aufnahme der Lebensmittel,
mit einem dazu separaten Deckel (9), der zum Schließen
der Schale (10) auf die Schale (10) aufsetzbar ist, und
mit einer Lüftungsvorrichtung (12), mit welcher ein
Luftaustausch zwischen der Umgebung und dem Inne-
ren (13) des Lebensmittel-Aufnahmebehälters (8) durch-
führbar ist, wobei die Lüftungsvorrichtung (12) in einer
geöffneten Stellung eine Lüftungsöffnung (30) frei gibt

und in der geschlossenen Stellung die Lüftungsöffnung
(30) verschließt, wobei die Lüftungsvorrichtung (12) ei-
nen Schieber (14) aufweist, der in Tiefenrichtung (z) des
Lebensmittel-Aufnahmebehälters (8) verschiebbar an
der Schale (10) gelagert ist, so dass in einer ersten Ver-
schiebestellung die geöffnete Stellung eingestellt ist und
in einer zweiten Verschiebestellung die geschlossene
Stellung eingestellt ist.. Ein Aspekt betrifft auch ein Haus-
haltskältegerät (1).
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Beschreibung

[0001] Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter für ein Haushaltskältegerät.
Der Lebensmittel-Aufnahmebehälter weist eine Schale
zur Aufnahme der Lebensmittel auf. Der Lebensmittel-
Aufnahmebehälter weist darüber hinaus einen zur Scha-
le separaten Deckel auf, der zum Schließen der Schale
auf die Schale aufsetzbar ist. Der Lebensmittel-Aufnah-
mebehälter weist eine Lüftungsvorrichtung auf, mit wel-
cher ein Luftaustausch zwischen der Umgebung und
dem Inneren des Lebensmittel-Aufnahmebehälters
durchführbar ist. Die Lüftungsvorrichtung gibt in einer ge-
öffneten Stellung eine Lüftungsöffnung frei und ver-
schließt in der geschlossenen Stellung die Lüftungsöff-
nung. Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Haus-
haltskältegerät mit einem derartigen Lebensmittel-Auf-
nahmebehälter.
[0002] Ein derartiges Haushaltskältegerät ist bei-
spielsweise aus der WO 2004/038312 A1 bekannt. Dort
sind in einem Deckel des Lebensmittel-Aufnahmebehäl-
ters Aussparungen gebildet, in denen streifenartige und
ebene Platten schwenkbar gelagert sind. Es ist daher
erforderlich, dass der Deckel selbst mit derartigen um-
randeten Aussparungen gebildet ist, um diese Klappen
darin einsetzen zu können. Die Schwenkachse, um wel-
che eine Klappe schwenkbar ist, ist in Höhenrichtung be-
trachtet innerhalb des Deckels und somit innerhalb der
Höhe des Deckels angeordnet. Dadurch treten beim Öff-
nen der ebenen Klappe Konstellationen auf, bei denen
der nach oben ragende Teilbereich der Klappe relativ
weit nach oben stehend ist. Aufgrund der ebenen Aus-
gestaltung der Klappe ist dadurch ein steil nach oben
ragendes frei auskragendes Teil der Klappe verschwenkt
orientiert. Es entsteht dadurch im geöffneten Zustand der
Klappe auch eine relativ weit nach oben stehende Posi-
tion der Klappe, sodass diesbezüglich auch umfänglich
freie Kanten vorhanden sind. Zum einen ist dadurch im
geöffneten Zustand der Klappe ein entsprechender
Platzbedarf nach oben erforderlich, andererseits kann
ein daran Anstoßen von anderen Komponenten und der-
gleichen erfolgen. Insbesondere ist dann auch ein ent-
sprechender Platzbedarf in Höhenrichtung nach oben er-
forderlich, um die Klappe vollständig zu öffnen. Darüber
hinaus sind Klappen nur durch eine dazu separate Be-
tätigungsvorrichtung schwenkbar. Daraus ergeben sich
komplexere Bewegungsabläufe und eine entsprechend
aufwändigere Mechanik dazu. Das vollständige Schlie-
ßen und Öffnen kann dadurch beeinträchtigt sein.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
nen Lebensmittel-Aufnahmebehälter für ein Haushalts-
kältegerät sowie ein derartiges Haushaltskältegerät zu
schaffen, bei welchem die Lüftungsvorrichtung im Hin-
blick auf ihre Positionierung und Verstellung verbessert
ausgebildet ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Lebensmittel-
Aufnahmebehälter und ein Haushaltskältegerät gemäß
den unabhängigen Ansprüchen gelöst.

[0005] Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter für ein Haushaltskältegerät.
Der Lebensmittel-Aufnahmebehälter weist eine Schale
zur Aufnahme von Lebensmitteln auf. Der Lebensmittel-
Aufnahmebehälter weist darüber hinaus einen zur Scha-
le separaten Deckel auf, der zum Schließen der Schale
auf die Schale aufsetzbar ist. Der Lebensmittel-Aufnah-
mebehälter weist darüber hinaus eine Lüftungsvorrich-
tung auf, mit welcher ein Luftaustausch zwischen der
Umgebung und einem Inneren des Lebensmittel-Auf-
nahmebehälters durchführbar ist. Die Lüftungsvorrich-
tung gibt in einer geöffneten Stellung eine Lüftungsöff-
nung des Lebensmittel-Aufnahmebehälters frei und ver-
schließt in der geschlossenen Stellung diese Lüftungs-
öffnung.
[0006] Die Lüftungsvorrichtung weist zumindest einen
Schieber auf. Dieser Schieber ist in Tiefenrichtung des
Lebensmittel-Aufnahmebehälters verschiebbar an der
Schale gelagert. Dadurch ist in einer ersten Verschiebe-
stellung des Schiebers die geöffnete Stellung eingestellt.
In einer dazu unterschiedlichen zweiten Verschiebestel-
lung des Schiebers ist die geschlossene Stellung einge-
stellt. Durch ein derartiges Konzept wird somit eine be-
vorzugte Verbauposition der Lüftungsvorrichtung er-
reicht. Sie ist nicht mehr am Deckel des Lebensmittel-
Aufnahmebehälters vorgesehen, sondern an einer dazu
separaten Schale. Damit ist sie auch in Tiefenrichtung
betrachtet möglichst weit nach vorne verlagert. Dadurch
ist die Zugänglichkeit für einen Nutzer verbessert. Durch
diese maximal nach vorne gerückte Position der Lüf-
tungsvorrichtung ist auch eine einfachere Handhabung
für einen Nutzer ermöglicht. Nicht zuletzt ist durch diese
Anordnung der Lüftungsvorrichtung auch dahingehend
ein verbessertes Konzept erreicht, dass die Stellung
durch einen Nutzer einfacher erkannt werden kann. Denn
durch die nach vorne gelagerte Position der Lüftungs-
vorrichtung kann auch bei entsprechender Betrachtung
durch einen Nutzer einfacher erkannt werden, in welcher
Stellung sich der Schieber befindet. Ein besonders vor-
teilhaftes Konzept der Lüftungsvorrichtung ist durch den
Schieber erreicht. Es ist somit nicht mehr eine komple-
xere Bewegung in Form einer Schwenkbewegung einer
Klappe, wie dies im Stand der Technik der Fall ist, erfor-
derlich, sondern lediglich eine einfache lineare Bewe-
gung durchzuführen. Dies ist einerseits einfacher kon-
zeptionell umzusetzen, andererseits von einem Nutzer
einfach initiierbar. Nicht zuletzt ist durch diese Möglich-
keit eines Schiebers mit zwei verschiedenen Verschie-
bestellungen auch die Präzision der Einstellung dieser
verschiedenen Verschiebestellungen erhöht. Dadurch
kann der geschlossene Zustand und somit die geschlos-
sene Stellung als auch der geöffnete Zustand und somit
die geöffnete Stellung genauer angefahren werden. Ins-
besondere ist der Schieber so an der Schale direkt ge-
lagert, dass er nur in dieser Tiefenrichtung verschiebbar
ist. Damit wird ein besonders einfaches Bewegungskon-
zept ermöglicht. Insbesondere ist der Schieber direkt von
einem Nutzer bedienbar. Es ist keine separate Betäti-
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gungsvorrichtung mehr erforderlich, die der Nutzer be-
tätigen würde und durch welche der Schieber verscho-
ben werden würde. Dadurch können auch Bauteile ein-
gespart werden.
[0007] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Schieber linear verschiebbar direkt an der
Schale angeordnet ist. Die Schale dient somit als Träger
für diesen Schieber. Durch die direkte Lagerung des
Schiebers an der Schale können zusätzliche mechani-
sche Komponenten als Kopplungselemente oder der-
gleichen entfallen.
[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Schie-
ber mit zumindest einer Schnappverbindung an der
Schale gehalten ist und im gehaltenen Zustand in Tie-
fenrichtung verschiebbar ist. Dadurch ist ein besonders
einfaches mechanisches Befestigungskonzept für den
Schieber an der Schale erreicht. Eine Schnappverbin-
dung ist einerseits einfach einstellbar und dennoch ist
die sichere und genaue Halterung ermöglicht. Der Schie-
ber ist nicht nur durch eine derartige Ausgestaltung einer
Schnappverbindung zerstörungsfrei lösbar an der Scha-
le direkt befestigbar. Die Schnappverbindung stellt in
dem Zusammenhang jedoch eine vorteilhafte Ausfüh-
rung dar. Die Schnappverbindung ermöglicht es auch,
dass im verschnappten Zustand dennoch eine Relativ-
bewegung zwischen dem Schieber und der Schale er-
möglicht ist. Insbesondere ist dabei die Verschiebung in
Tiefenrichtung ermöglicht, sodass die erste Verschiebe-
stellung und die zweite Verschiebestellung einfach und
ohne Verklemmen und Verspreizen eingestellt bezie-
hungsweise angefahren werden können.
[0009] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass die Schnappverbindung zumindest ein
Schnappelement aufweist. Das Schnappelement ist ins-
besondere an einer Unterseite des Schiebers ausgebil-
det. Insbesondere ist dieses Schnappelement als
Schnapphaken ausgebildet. Dies ist ein weiteres vorteil-
haftes Konzept. Denn einerseits ist somit die Oberseite
des Schiebers nicht durch irgendwelche Verbindungse-
lemente eingeschränkt. Auch ein daran Stoßen derartig
positionierter Schnappelemente ist dadurch vermieden.
Durch die Positionierung des Schnappelements an der
Unterseite des Schiebers ist hier auch eine aufgeräumte
Positionierung erreicht und andererseits eine verbesser-
te direkte schnappende Kopplung mit der Schale ermög-
licht. Die Ausgestaltung als Schnapphaken ermöglicht
eine besonders sichere und zuverlässige Kopplung mit
der Schale. Der verschnappte Zustand ist dadurch be-
sonders sicher gehalten. Dennoch ist die Verschiebebe-
wegung des Schiebers relativ zur Schale in dieser defi-
nierten Tiefenrichtung uneingeschränkt ermöglicht.
[0010] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Schnapphaken in Breitenrichtung des Lebensmittel-Auf-
nahmebehälters federnd ausgebildet ist. Dadurch ist ein
diesbezüglich spezifisches Verschnappkonzept ermög-
licht. Beispielsweise kann der Schieber von oben auf die
Schale aufgesetzt werden und durch das in Breitenrich-
tung erfolgende Federn des Schnapphakens dieser an

einem Gegenschnappelement an der Schale vorbeige-
führt werden, indem der Schnapphaken in Breitenrich-
tung ausgefedert wird. Bei weiterem Aufsetzen des
Schiebers von oben auf die Schale wird das Schnapp-
element dann an dem Gegenschnappelement vorbeige-
führt und in die verschnappte Position gebracht. Im ver-
schnappten Zustand zwischen dem Schnappelement am
Schieber und dem Gegenschnappelement an der Schale
sind das Schnappelement und das Gegenschnappele-
ment in Breitenrichtung des Lebensmittel-Aufnahmebe-
hälters überlappend zueinander angeordnet. Dadurch ist
in vorteilhafter Weise durch diese Schnappverbindung
eine Halterung sowohl in Höhenrichtung als auch in Brei-
tenrichtung des Lebensmittel-Aufnahmebehälters er-
reicht. Insbesondere untergreift beziehungsweise hinter-
greift der Schnapphaken das Gegenschnappelement an
der Schale, insbesondere in Breitenrichtung und/oder in
Höhenrichtung.
[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Schnapphaken in Breitenrichtung ein Gegenschnapp-
element der Schnappverbindung, das an der Schale aus-
gebildet ist, hintergreift. Dadurch ist ein Halten in Höhen-
richtung und in Breitenrichtung ausgebildet. In Tiefen-
richtung ist dennoch eine Verschiebung des Schiebers
ermöglicht.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Schnapphaken mit einem vertikalen Ha-
kensteg, der somit in Höhenrichtung orientiert ist, in eine
Führungskulisse der Schale eingreift. Dies erfolgt derart,
dass der Schnapphaken bei der Verschiebebewegung
des Schiebers in Tiefenrichtung durch die Führungsku-
lisse geführt ist. Insbesondere ist die Führungskulisse
als Schlitz ausgebildet. Die Führungskulisse ist somit in
Richtung ihrer Längsachse, die in Tiefenrichtung orien-
tiert ist, an den gegenüberliegenden Randbereichen be-
grenzt. Dadurch wird ein besonders vorteilhaftes Ver-
schiebekonzept erreicht. Ein sicheres, insbesondere
sehr geradliniges, Führen des Schiebers in Tiefenrich-
tung ist dadurch ermöglicht.
[0013] In einer vorteilhaften Ausführung weist der
Schnapphaken einen horizontalen Hintergreifsteg auf.
Dieser ist insbesondere in einem Winkel zwischen 80°
und 100°, insbesondere 90°, gegenüber dem vertikalen
Hakensteg orientiert. Insbesondere ist ein Schnappha-
ken vorzugsweise L-förmig ausgebildet. Insbesondere
mit diesem horizontalen Hintergreifsteg hintergreift der
Schnapphaken das genannte Gegenschnappelement.
Mit diesem Hintergreifsteg wird vorzugsweise auch ein
zusätzliches Führungselement geschaffen, welches an
der Unterseite des Gegenschnappelements anliegen
kann. Damit wird die Führung des Schiebers bei der Re-
lativbewegung gegenüber der Schale in Tiefenrichtung
nochmals verbessert geführt.
[0014] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass zumindest
zwei Schnapphaken an der Unterseite des Schiebers
ausgebildet sind. Die Schnapphaken sind vorzugsweise
so angeordnet, dass sie in Breitenrichtung betrachtet mit
ihren Hintergreifstegen einander zugewandt sind.
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[0015] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Schieber einstückig ausgebildet ist. Ins-
besondere kann er aus Kunststoff ausgebildet sein. Der
Schieber weist vorzugsweise ein streifenförmiges bezie-
hungsweise plattenförmiges Basisteil auf. An der Unter-
seite dieses Basisteils ist der zumindest eine Schnapp-
haken einstückig ausgebildet.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass zumindest ein Schnapphaken an einem in
Richtung der Längsachse des Schiebers betrachtet äu-
ßeren Längenviertel des streifenartigen Schiebers aus-
gebildet ist. Durch diese Position ist es ermöglicht, dass
die Schnappstellen der Schnappverbindung in Richtung
der Längsachse des Schiebers betrachtet relativ weit zu
den Enden hin ausgebildet sind. Dadurch wird der Schie-
ber insbesondere an den Endseiten mechanisch mit der
Schale gekoppelt. Ein endseitiges Flattern oder uner-
wünschtes Nachobenstehen ist dadurch vermieden.
Auch ist es dadurch vermieden, dass bei einer endseiti-
gen Krafteinwirkung ein relativ großer Teil des Schiebers
gegebenenfalls nach oben gebogen werden könnte.
[0017] Insbesondere ist auch das vorzugsweise vor-
handene zweite Schnappelement, insbesondere der
zweite Schnapphaken, in einem zum ersten äußeren
Längenviertel gegenüberliegenden zweiten äußeren
Längenviertel ausgebildet. Die oben genannten Vorteile
werden dadurch nochmals verbessert erreicht.
[0018] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Schieber an seiner Unterseite zumindest
einen Führungssteg aufweist. Der Führungssteg ist ein
zum Schnappelement separates Teil. Der Führungssteg
ist in Richtung der Längsachse des Schiebers beabstan-
det zu einem Schnappelement ausgebildet und angeord-
net. In der Schale ist vorzugsweise eine Führungsrinne
ausgebildet. Die Führungsrinne ist nach oben hin offen
ausgebildet. Der Führungssteg an dem Schieber greift
in vorteilhafter Weise von oben in diese Führungsrinne
in der Schale ein. Durch eine derartige Ausgestaltung ist
die Führung des Schiebers bei der linearen Relativbe-
wegung zur Schale in Tiefenrichtung nochmals verbes-
sert. In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgesehen,
dass zumindest zwei derartige Führungsstege an der Un-
terseite des Schiebers ausgebildet sind. Ein Führungs-
steg ist einstückig mit dem Schieber ausgebildet. Auch
der vorzugsweise vorhandene zweite Führungssteg
greift in vorteilhafter Weise in eine zweite Führungsrinne
in der Schale von oben ein.
[0019] Durch die Ausgestaltung mit zumindest einem
Führungssteg kann auch insbesondere die Positionssta-
bilisierung des Schiebers in Breitenrichtung relativ zur
Schale verbessert werden. Ein unerwünschtes Spiel in
Breitenrichtung zwischen dem Schieber und der Schale
im miteinander verbundenen Zustand ist dadurch vorteil-
haft vermieden. Die lineare Bewegung in Tiefenrichtung
des Schiebers relativ zur Schale ist dadurch nochmals
verbessert.
[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Füh-
rungssteg in einem in Richtung der Längsachse des

Schiebers betrachteten mittleren Längendrittel des strei-
fenartigen Schiebers, insbesondere des Basisteils, aus-
gebildet ist. Durch diese Positionierung ist das Führungs-
konzept besonders vorteilhaft ermöglicht. Die besonders
exakte lineare Führung ist dadurch begünstigt.
[0021] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Schie-
ber an seiner Oberseite einen Griff aufweist. Der Griff
kann vorzugsweise eine Griffmulde sein. Der Griff ist di-
rekt durch einen Nutzer greifbar. Durch eine derartige
Ausgestaltung kann das Verschieben des Schiebers be-
sonders nutzerfreundlich und einfach erfolgen. Ein Grei-
fen dieses Griffs kann sowohl das direkte Kontaktieren
mit zwei Fingern eines Nutzers bedeuten. Es kann jedoch
auch bedeuten, dass lediglich mit einem Finger auf den
Griff gegriffen wird beziehungsweise dieser kontaktiert
wird und dadurch mittels einer entsprechenden Kraftein-
wirkung die Verschiebebewegung des Schiebers er-
zeugt wird. Dies ist gerade dann vorteilhaft, wenn der
Griff als Griffmulde ausgebildet ist. Denn dann kann ein
einziger Finger in diese Griffmulde eingelegt werden und
ohne ein unerwünschtes Verrutschen oder dergleichen
die Verschiebebewegung des Schiebers initiiert werden.
[0022] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass die Schale einen flächigen oberen Rand auf-
weist. Dieser kann als Auflageplateau bezeichnet wer-
den. Auf diesem oberen Rand ist der Schieber verschieb-
bar gelagert. Es kann vorgesehen sein, dass das Flä-
chenausmaß dieses oberen Rands in Tiefenrichtung be-
trachtet größer ist als das in Tiefenrichtung bemessene
Ausmaß des Schiebers, insbesondere dessen streifen-
förmigen Basisteils. Es kann auch vorgesehen sein, dass
diese diesbezüglichen Ausmaße in Tiefenrichtung gleich
sind. Durch eine entsprechende Dimensionierung der
Fläche des oberen Rands kann in dem Zusammenhang
auch ein stabiler und satter Sitz des Schiebers auf der
Schale erreicht werden. Insbesondere ist die Kopplung
zwischen der Schale und dem Schieber derart, dass in
der zweiten Verschiebestellung, in welcher die geschlos-
sene Stellung der Lüftungsvorrichtung eingestellt ist, der
Schieber in Tiefenrichtung betrachtet zumindest be-
reichsweise weiter nach hinten ragt, als ein hinterer Kan-
tenbereich des oberen Rands. Durch diese Ausgestal-
tung wird ein in Tiefenrichtung bemessener Freiraum
zwischen der hinteren Kante des oberen Rands der
Schale und einem Frontrand des Deckels durch den
Schieber abgedeckt. In der ersten Verschiebestellung
des Schiebers relativ zur Schale kann der hintere Rand
des Schiebers in Tiefenrichtung betrachtet vor dem hin-
teren Kantenbereich des oberen Rands oder auf gleicher
Tiefenlage oder in Tiefenrichtung betrachtet weiter hin-
ten als dieser hintere Kantenbereich des oberen Rands
positioniert sein. In der geöffneten Stellung der Lüftungs-
vorrichtung ist jedoch ein Freiraum beziehungsweise
Spalt zwischen dem hinteren Kantenbereich des oberen
Rands der Schale und dem Frontrand des Deckels durch
den Schieber zumindest bereichsweise freigegeben.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass ein hinterer Rand des Schiebers in geschlos-
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senem Zustand des Schiebers an einem Frontrand des
Deckels des Lebensmittel-Aufnahmebehälters anliegt.
Vorzugsweise erstreckt sich der Schieber in Breitenrich-
tung betrachtet über zumindest 50 Prozent, insbesonde-
re zumindest 60 Prozent, insbesondere zumindest 70
Prozent, insbesondere zumindest 80 Prozent, insbeson-
dere zumindest 90 Prozent der Breite der Schale.
[0024] Vorzugsweise ist dieser obere Rand der Schale
die obere Abdeckung eines frontseitigen Griffs der Scha-
le. Der Griff der Schale kann beispielsweise eine Griff-
mulde sein, die nach unten offen ist. Damit kann ein Nut-
zer von unten in die Griffmulde eingreifen. Ein derartiger
Griff ist mit einer Dachwand von oben begrenzt. Diese
Dachwand kann der obere Rand der Schale sein. Insbe-
sondere weist dieser Griff auch eine frontseitige Begren-
zungswand auf. Diese grenzt an einen frontseitigen Kan-
tenbereich des oberen Rands an und erstreckt sich von
dort ausgehend nach unten.
[0025] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass in diesem oberen Rand der Schale einer Ver-
tiefung ausgebildet ist. In diese Vertiefung ist der Schie-
ber zumindest bereichsweise eingesenkt, wenn er an der
Schale montiert ist.
[0026] Es kann auch vorgesehen sein, dass der Schie-
ber, welcher als separate Komponente zur Schale aus-
gebildet ist, in einer individuellen Farbe eingefärbt ist. Es
ist auch möglich, dass an der Schale unterschiedliche
Schieber montiert werden können. Diese können bei-
spielsweise farblich und/oder in der Form und/oder in
den Ausmaßen unterschiedlich ausgebildet sein. Da-
durch können einfache Varianten eines Lebensmittel-
Aufnahmebehälters gebildet werden.
[0027] Des Weiteren ist es möglich, dass der Griff der
Schale, insbesondere die frontseitige Begrenzungs-
wand, ein Dekorelement aufweist. Das Dekorelement
kann beispielsweise eine Bedruckung oder eine Struk-
turierung sein. Dieses Dekorelement kann auch eine Fo-
lie sein. Ebenso kann ein Heißstempeln vorgesehen
sein, mittels welchem ein derartiges Dekorelement auf-
gebracht wird.
[0028] Es kann vorgesehen sein, dass der Schieber in
der ersten Verschiebestellung arretierbar ist. Es kann
vorgesehen sein, dass der Schieber in der zweiten Ver-
schiebestellung arretierbar ist. Dadurch ist es ermöglicht,
dass zumindest eine dieser beiden Verschiebestellun-
gen durch eine Arretiervorrichtung des Lebensmittel-Auf-
nahmebehälters gehalten ist. Ein unerwünschtes Bewe-
gen des Schiebers aus einer der beiden diesbezüglich
eingestellten Stellungen ist dadurch verhindert. Bei-
spielsweise dann, wenn die Schale, insbesondere ruck-
artig, verschoben wird, weil sie beispielsweise ein Nutzer
herauszieht oder hineinschiebt, kann ein unerwünschtes
Verschieben des Schiebers relativ zur Schale vermieden
werden. Damit kann auch vermieden werden, dass bei
einem derartigen Bewegen der Schale ein unerwünsch-
tes und von einem Nutzer nicht bemerktes Verstellen des
Schiebers in eine Stellung erfolgt. Damit kann auch ver-
mieden werden, dass eine geschlossene Stellung des

Schiebers unerwünscht zumindest teilweise verändert
wird und somit ein teilweises Öffnen des Lebensmittel-
Lagerbehälters an der Lüftungsvorrichtung auftritt. Ent-
sprechendes kann umgekehrt auch dahingehend ver-
mieden werden, dass eine geöffnete Stellung der Lüf-
tungsvorrichtung unerwünscht geschlossen werden wür-
de. Beispielsweise kann eine Arretiervorrichtung eine
Schnappvorrichtung sein.
[0029] Diese Schnappvorrichtung ist insbesondere ei-
ne zur oben genannten vorteilhaften Ausführung einer
Schnappverbindung zum mechanischen Befestigen des
Schiebers an der Schale unterschiedliche Verbindung.
[0030] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass der Lebensmittel-Aufnahmebehälter eine An-
zeigeleiste aufweist, mit welcher eine geöffnete Stellung
und eine geschlossene Stellung der Klappe symbolisch
angezeigt sind. Diese Anzeigeleiste kann ein separates
Bauteil sein. Die Anzeigeleiste kann zumindest bereichs-
weise an der Schale angeordnet sein. Insbesondere am
oberen Rand der Schale.
[0031] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Haushaltskältegerät mit zumindest einem Lebensmittel-
Aufnahmebehälter gemäß dem oben genannten Aspekt
oder einer vorteilhaften Ausgestaltung davon. Das Haus-
haltskältegerät kann ein Kühlgerät oder ein Gefriergerät
oder ein Kühl-Gefrier-Kombigerät sein. Das Haushalts-
kältegerät weist ein Gehäuse auf, in dem zumindest ein
Aufnahmeraum für Lebensmittel ausgebildet ist. Der Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter kann in dem Aufnahme-
raum angeordnet sein und bildet, insbesondere im ge-
schlossenen Zustand des Deckels auf der Schale, einen
eigenen abgeschlossenen Lagerbereich. Der Lebens-
mittel-Aufnahmebehälter kann insbesondere ein Frisch-
haltebehälter sein, in dem eine individuelle Lagerbedin-
gung, insbesondere eine individuelle Temperatur
und/oder Luftfeuchte, eingestellt werden kann.
[0032] Damit ist es ermöglicht, eine zu dem restlichen
Bereich des Aufnahmeraums unterschiedliche Lagerbe-
dingung einzustellen. Dies ist insbesondere vorteilhaft
zur Lagerung von spezifischen Lebensmitteln wie bei-
spielsweise Obst oder Gemüse oder Fleisch, wie bei-
spielsweise Fisch.
[0033] Es kann vorgesehen sein, dass das Haushalts-
kältegerät eine Befeuchtungseinrichtung aufweist, mit
welcher die individuelle Luftfeuchte in dem Lebensmittel-
Aufnahmebehälter einstellbar ist.
[0034] Vorzugsweise ist der Lebensmittel-Aufnahme-
behälter aus dem Aufnahmeraum entnehmbar und wie-
der einsetzbar und somit auch ein tragbarer beziehungs-
weise mobiler Behälter.
[0035] Mit den Angaben "oben", "unten", "vorne", "hin-
ten, "horizontal", "vertikal", "Tiefenrichtung",
"Breitenrichtung", "Höhenrichtung" sind die bei bestim-
mungsgemäßen Gebrauch und bestimmungsgemäßen
Anordnen des Behälters beziehungsweise des Geräts
gegebenen Positionen und Orientierungen angegeben.
[0036] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
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schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch
Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offen-
bart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt
und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmals-
kombinationen aus den erläuterten Ausführungen her-
vorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzuse-
hen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich
formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen.
[0037] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Haushaltskältegeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Teildarstellung des Le-
bensmittel-Aufnahmebehälters mit separiert
gezeigtem Schieber;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines Schiebers der Lüf-
tungsvorrichtung des Lebensmittel-Aufnah-
mebehälters;

Fig. 4 eine perspektivische Teildarstellung des Le-
bensmittel-Aufnahmebehälters mit geschlos-
sener Lüftungsvorrichtung,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines Teil-
bereichs des Lebensmittel-Aufnahmebehäl-
ters mit geöffneter Lüftungsvorrichtung;

Fig. 6 eine perspektivische Schnittdarstellung des
Lebensmittel-Aufnahmebehälters im Bereich
der Lüftungsvorrichtung;

Fig. 7 eine vergrößerte Teildarstellung eines Aus-
schnitts in Fig. 6;

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung eines weiteren
Teilbereichs der Darstellung in Fig. 6;

Fig. 9 eine vergrößerte Darstellung eines weiteren
dritten Teilbereichs der Darstellung in Fig. 6;

Fig. 10 eine perspektivische Schnittdarstellung des
geöffneten Zustands der Lüftungsvorrichtung,
wobei hier die Schnittebene außerhalb eines
Griffs des Schiebers ist;

Fig. 11 die Darstellung gemäß Fig. 10 mit geschlos-
sener Lüftungsvorrichtung;

Fig. 12 eine Darstellung gemäß Fig. 10, jedoch mit
der Schnittebene im Bereich eines Griffs des
Schiebers; und

Fig. 13 eine Darstellung gemäß Fig. 11, jedoch mit
der Schnittebene im Bereich des Griffs des
Schiebers.

[0038] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0039] In Fig. 1 ist in einer beispielhaften Darstellung
ein Haushaltskältegerät 1 gezeigt, welches als Kühl-Ge-
frier-Kombigerät ausgebildet ist. Das Haushaltskältege-
rät 1 weist einen Korpus 2 mit einem Innenbehälter 3 auf.
Der Innenbehälter 3 begrenzt mit seinen Wänden einen
ersten Innenraum beziehungsweise Aufnahmeraum 4,
der ein Kühlraum ist, und einen beispielhaft darunter an-
geordneten, davon separierten zweiten Innenraum be-
ziehungsweise Aufnahmeraum 5, der ein Gefrierraum
ist. Der Aufnahmeraum 4 dient im Allgemeinen zum frost-
freien Kühlen von Kühlgut, vorzugsweise bei Tempera-
turen zwischen +4 °C und +8 °C. Der Aufnahmeraum 4
kann jedoch auch als Null-Grad-Fach, insbesondere zum
Frischhalten von Obst oder Gemüse, ausgebildet sein.
Der Aufnahmeraum 4 ist bei geöffneter Tür 6, die front-
seitig den Aufnahmeraum 4 verschließt, zugänglich.
[0040] Der weitere Aufnahmeraum 5 dient im Allge-
meinen zum Tiefgefrieren von Gefriergut, bei beispiels-
weise -18 °C. Der Aufnahmeraum 5 ist bei geöffneter
Gefrierraumtür 7 zugänglich.
[0041] In dem oberen Aufnahmeraum 4 ist ein Kühlgut-
beziehungsweise Frischhaltebehälter beziehungsweise
Lebensmittel-Aufnahmebehälter ausziehbar gelagert,
der einen Deckel 9 und eine dazu separate Schublade
bzw. Schale 10 aufweist. Über dem Deckel 9 kann, wie
dargestellt, eine zusätzliche, separate Abdeckung 11
beispielsweise in Form einer Trennwand, beispielsweise
eines Glasfachbodens, angeordnet sein. Der Frischhal-
tebehälter stellt einen Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8
dar.
[0042] Der Innenbehälter 3 weist, unter anderem, zwei
gegenüberliegende vertikale Seitenwände 3a und 3b
auf.
[0043] Zumindest durch die Abdeckung 11 ist der Le-
bensmittel-Aufnahmebehälter 8 von dem verbleibenden
restlichen Teilvolumen des Aufnahmeraums 4 separiert.
[0044] Der Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 kann
zerstörungsfrei lösbar aus dem Aufnahmeraum 4 ent-
nommen werden. Auch im eingebrachten Zustand in dem
Aufnahmeraum 4 ist vorgesehen, dass die Schale 10 in
Tiefenrichtung und somit in z-Richtung im noch im Auf-
nahmeraum 4 gelagerten Zustand hin- und hergescho-
ben werden kann, um in das Innere der Schale 10 ge-
langen zu können.

9 10 



EP 3 809 069 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0045] Der Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 ist in Hö-
henrichtung (x-Richtung) betrachtet direkt oberhalb ei-
nem vorzugsweise vorhandenen weiteren Behälter 8’ an-
geordnet. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 an der Position des
Behälters 8’ angeordnet ist. Der Behälter 8’ kann zusätz-
lich zum Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 oder anstatt
dazu auch ein Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 sein.
Vorzugsweise erstreckt sich der Lebensmittel-Aufnah-
mebehälter 8 dann, wenn er an der Position des Behäl-
ters 8’ gebildet ist, in Tiefenrichtung weiter nach vorne,
als der dann direkt darüber angeordnete Behälter.
[0046] In Fig. 2 ist in einer perspektivischen Darstel-
lung ein Teilbereich des Haushaltskältegeräts 1 gezeigt,
in dem der Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 angeord-
net ist. Der vollständig aus dem Aufnahmeraum 4 her-
ausnehmbare Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 weist
eine Lüftungsvorrichtung 12 auf. Mit dieser Lüftungsvor-
richtung 12 ist ein Luftaustausch zwischen der Umge-
bung und einem Volumenraum beziehungsweise einem
Inneren 13 des Lebensmittel-Aufnahmebehälters 8 er-
möglicht.
[0047] Die Lüftungsvorrichtung 12 weist einen Schie-
ber 14 auf. Der Schieber 14 weist ein streifenförmiges
Basisteil 15 auf. Dieses erstreckt sich in Breitenrichtung.
Dieses Basisteil 15 und somit auch der Schieber 14 er-
strecken sich über zumindest 50 Prozent, insbesondere
zumindest 60 Prozent, insbesondere zumindest 70 Pro-
zent, insbesondere zumindest 80 Prozent, insbesondere
zumindest 90 Prozent der in Breitenrichtung bemesse-
nen Breite der Schale 10. Der Schieber 14 ist einstückig
ausgebildet. Er ist insbesondere aus Kunststoff ausge-
bildet. An einer Oberseite 16 des Schiebers 14, insbe-
sondere des Basisteils 15, ist vorzugsweise ein Griff 17
ausgebildet. Der Griff 17 ist insbesondere als Griffmulde
ausgebildet. An einer Unterseite 18 des Schiebers 14,
insbesondere des Basisteils 15, sind, wie dies in Fig. 3
zu erkennen ist, ein erstes Schnappelement 19 und ins-
besondere ein zweites Schnappelement 20 integral aus-
gebildet. Die Schnappelemente 19 und 20 sind in Rich-
tung einer Längsachse A des Schiebers 14 betrachtet,
die sich in Breitenrichtung erstreckt, an äußeren Längen-
vierteln ausgebildet. Sie sind insbesondere endseitig an
dem Basisteil 15 an der Unterseite 18 ausgebildet. Die
Schnappelemente 19 und 20 sind vorzugsweise als
Schnapphaken ausgebildet. Insbesondere ist vorgese-
hen, dass an der Unterseite 18 zumindest ein Führungs-
steg 21 ausgebildet ist. Insbesondere sind zwei Füh-
rungsstege 21 und 22 integral mit dem Basisteil 15 aus-
gebildet. Die beiden Führungsstege 21 und 22 erstre-
cken sich senkrecht zur Längsachse A. Sie erstrecken
sich somit in Tiefenrichtung (z-Richtung). Die Führungs-
stege 21 und 22 sind in Richtung der Längsachse A be-
trachtet vorzugsweise in einem mittleren Längendrittel
der gesamten Länge des Basisteils 15 ausgebildet. Sie
sind zu den Schnappelementen separate Elemente. Ins-
besondere sind die Führungsstege 21 und 22 nicht als
Schnappelemente ausgebildet.

[0048] In Fig. 2 ist zu erkennen, dass die Schale 10
eine Frontwand 23 aufweist. Die Frontwand 23 weist ei-
nen oberen Rand 24 auf. Der obere Rand 24 ist im Aus-
führungsbeispiel als Fläche gebildet. Insbesondere ist
sie eine Rechteckfläche. Der obere Rand 24 stellt in einer
vorteilhaften Ausführung eine obere Abdeckung und so-
mit eine Dachwand eines Griffs 25 dar. Der Griff 25 ist
einstückig in der Frontwand 23 ausgebildet. Der Griff 25
ist insbesondere eine Griffmulde, die durch Eingreifen
von unten mit einer Hand gegriffen werden kann. Der
Griff 25 ist darüber hinaus durch eine vertikale Begren-
zungswand 26 begrenzt. Diese vertikale Begrenzungs-
wand 26 ist eine frontseitige Wand. Sie schließt an einen
vorderen Kantenbereich 27 des oberen Rands 24 an.
Der obere Rand 24 weist darüber hinaus einen hinteren
Kantenbereich 28 auf. In diesem oberen Rand 24 ist in
einer vorteilhaften Ausführung eine Vertiefung 29 aus-
gebildet. In dieser Vertiefung 29 ist der Schieber 14 an-
geordnet, wenn er an der Schale 10, insbesondere der
Frontwand 23, montiert ist.
[0049] Der Schieber 14 ist ein zur Schale 10 separates
Bauteil. Insbesondere ist der Schieber 14 zerstörungsfrei
lösbar an der Frontwand 23 angeordnet. Insbesondere
ist er in der Vertiefung 29 verschnappt angeordnet.
[0050] Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, ist im eingescho-
benen Zustand der Schale 10 ein Freiraum beziehungs-
weise ein Spalt 30 zwischen dem hinteren Kantenbereich
28 der Frontwand 23 und einem Frontrand 31 des De-
ckels 9 gebildet. Dieser Freiraum beziehungsweise Spalt
30 ist durch den Schieber 14 abdeckbar oder freigebbar.
Dadurch ist eine entsprechende Lüftung ermöglicht. Der
Schieber 14 ist in einer vorteilhaften Ausführung durch
eine Schnappverbindung 32 an dem oberen Rand 24
verschnappt.
[0051] Die Vertiefung 29 kann in einer Ausführung
auch nicht ausgebildet sein.
[0052] Zum Verschnappen greifen die Schnappele-
mente 19 und 20 in Gegenschnappelemente 33 und 34
ein. Die Gegenschnappelemente 33 und 34 sind an dem
oberen Rand 24 ausgebildet. Sie sind insbesondere als
Löcher beziehungsweise Durchbrechungen in dem obe-
ren Rand 24 ausgebildet. Wie zu erkennen ist, sind diese
Gegenschnappelemente 33 und 34 vorzugsweise als in
Tiefenrichtung orientierte Schlitze ausgebildet. Sie stel-
len in dem Zusammenhang somit auch Langlöcher dar.
Insbesondere sind diese Gegenschnappelemente 33
und 34 in einer vorteilhaften Ausführung auch funktionell
gleichzeitig als Führungskulissen 35 und 36 ausgebildet.
Dies bedeutet, dass sie einerseits Bestandteile der
Schnappverbindung 32 sind, sodass ein Verschnappen
der Schnappelemente 19 und 20 ermöglicht ist. Ande-
rerseits können im verschnappten Zustand diese
Schnappelemente 19 und 20 in Tiefenrichtung, insbe-
sondere nur in Tiefenrichtung, relativ zu den Gegen-
schnappelementen 33 und 34 verschoben werden, da
diese auch als Führungskulissen 35 und 36 ausgebildet
sind. Es ist also im verschnappten Zustand des Schie-
bers 14 an der Schale 10, insbesondere der Frontwand
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23, ermöglicht, dass eine Relativbewegung der Schnap-
pelemente 19 und 20 zu den Gegenschnappelementen
33 und 34 erfolgen kann. Insbesondere ist diesbezüglich
eine Relativbewegung in Tiefenrichtung ermöglicht. Ins-
besondere ist nur eine Bewegung in Tiefenrichtung er-
möglicht.
[0053] Darüber hinaus ist vorgesehen, dass in dem
oberen Rand 24 Führungsrinnen 37 und 38 ausgebildet
sind. In diese Führungsrinnen 37 und 38 greifen von oben
die Führungsstege 21 und 22 ein. Dadurch ist eine noch-
mals verbesserte Führung des Schiebers 14 bei seiner
Relativbewegung zur Frontwand 23 im daran angeord-
neten Zustand ermöglicht.
[0054] Der Schieber 14 kann dann, wenn er direkt an
der Schale 10, insbesondere direkt an der Frontwand 23,
insbesondere direkt an dem oberen Rand 24, angeordnet
ist, relativ zu der Frontwand 23 in Tiefenrichtung, insbe-
sondere nur in Tiefenrichtung, nur verschoben werden.
Dazu sind zumindest zwei definierte Verschiebestellun-
gen einstellbar. In einer ersten Verschiebestellung des
Schiebers 14 an der Schale 10 ist eine geöffnete Stellung
der Lüftungsvorrichtung 12 eingestellt. Dies ist in der per-
spektivischen Teilansicht des Lebensmittel-Aufnahme-
behälters 8 in Fig. 5 gezeigt. Bei dieser ersten Verschie-
bestellung und somit der geöffneten Stellung der Lüf-
tungsvorrichtung 12 ist zwischen dem Frontrand 31 des
Deckels 9 und einer hinteren Kante beziehungsweise ei-
nen hinteren Kantenbereich 43 des Schiebers 14, insbe-
sondere des Basisteils 15, ein Abstand. Dadurch ist ein
Lüftungsspalt gebildet. Dies ist der Spalt 30. Der hintere
Kantenbereich 43 ist insbesondere mit einer Schräge 39
ausgebildet, wie dies in Fig. 10 bis 13 zu erkennen ist.
Insbesondere ist der Frontrand 31 komplementär ge-
neigt. Dadurch ist im geschlossenen Zustand der Lüf-
tungsvorrichtung 12 eine verbesserte Schließwirkung
zwischen dem aneinander anliegendem Frontrand 31
und dem hinteren Kantenbereich 43 erreicht. Diese über-
lappen somit in Tiefenrichtung.
[0055] Ausgehend von dieser geöffneten Stellung des
Schiebers 14, die die erste Verschiebestellung ist, kann
der Schieber 14 in Tiefenrichtung, insbesondere nur in
Tiefenrichtung, nach hinten nur verschoben werden. Er
ist dann in die zweite Verschiebestellung, wie sie in Fig.
4 gezeigt ist, gebracht. Diese zweite Verschiebestellung
des Schiebers 14 ist die geschlossene Stellung der Lüf-
tungsvorrichtung 12. In dieser zweiten Verschiebestel-
lung liegt der hintere Kantenbereich 43 des Schiebers
14, insbesondere des Basisteils 15, an dem Frontrand
31 des Deckels 9 an. Damit ist der in Fig. 5 gebildete
Spalt geschlossen.
[0056] Der Schieber 14 ist allgemein betrachtet nicht
an dem Deckel 9 gelagert. Er ist allenfalls in direktem
Kontakt und an dem Frontrand 31 anliegend, wenn der
Schieber 14 in der zweiten Verschiebestellung angeord-
net ist.
[0057] In Fig. 6 ist in einer perspektivischen Darstel-
lung der Lebensmittel-Aufnahmebehälter 8 gezeigt, wo-
bei er frontseitig geschnitten ist. Die diesbezügliche

Schnittebene ist in der x-y-Ebene. Die Schnittebene ist
gemäß der Darstellung in Fig. 4 entlang der Schnittlinie
VI-VI gezogen. Insbesondere ist diese Schnittebene im
Bereich der Schnappelemente 21 und 22 gezogen. Da-
her ist gemäß der Teildarstellung in Fig. 7 der ver-
schnappte Zustand des Schnappelements 20 mit dem
Gegenschnappelement 34 gezeigt. Das Schnappele-
ment 20 weist, wie dies zu erkennen ist, einen vertikalen
Hakensteg 40 auf. Darüber hinaus weist das Schnapp-
element 20 einen an den vertikalen Hakensteg 40 an-
schließenden Hintergreifsteg 41 auf. Insbesondere ist
der Hintergreifsteg 41 horizontal orientiert. Vorzugswei-
se ist das Schnappelement 20 in dieser Schnittebene L-
förmig ausgebildet. Wie zu erkennen ist, ist in diesem
verschnappten Zustand der Hintergreifsteg 41 in Brei-
tenrichtung überlappend mit dem oberen Rand 24 aus-
gebildet. Insbesondere hintergreift beziehungsweise un-
tergreift der Hintergreifsteg 41 die Begrenzungswand
des oberen Rands 24, die das Gegenschnappelement
32 begrenzt.
[0058] Darüber hinaus ist auch zu erkennen, wie das
Schnappelement 20, insbesondere der horizontale Ha-
kensteg 40, in der Führungskulisse 36, geführt ist und
sich in Höhenrichtung hindurcherstreckt. In Fig. 7 ist der
Bereich I aus Fig. 6 gezeigt.
[0059] In Fig. 8 ist in einer entsprechenden Darstellung
der Bereich II in Fig. 6 gezeigt. In Fig. 8 ist in dem Zu-
sammenhang eine entsprechende Ausgestaltung des
Schnappelements 19 zu erkennen, wie dies bezüglich
der Formgebung und Ausgestaltung für das weitere
Schnappelement 20 bereits erläutert wurde. Wie in den
Darstellungen in Fig. 7 und Fig. 8 zu erkennen ist, sind
die Schnappelemente 19 und 20 so angeordnet, dass
sie mit ihren Hintergreifstegen 41 und 42 einander zuge-
wandt sind.
[0060] Darüber hinaus ist in Fig. 9 in einer Teildarstel-
lung der Bereich III in Fig. 6 gezeigt. Es ist hier das Ein-
greifen der Führungsstege 21 und 22 in die Führungs-
rinnen 37 und 38 gezeigt.
[0061] In Fig. 10 ist in einer weiteren perspektivischen
Schnittdarstellung ein Teilbereich des Lebensmittel-Auf-
nahmebehälters 8 dargestellt. Es ist hier die Schnittebe-
ne in der y-z-Ebene gezeigt. Die Schnittebene ist hier
außerhalb des Griffs 17 des Schiebers 14 gebildet. Dar-
über hinaus ist hier die erste Verschiebestellung des
Schiebers 14 gezeigt, in welcher die geöffnete Stellung
der Lüftungsvorrichtung 12 eingestellt ist. Wie hier zu
erkennen ist, ist ein vorderer Kantenbereich 44 des
Schiebers 14, insbesondere des Basisteils 15, abgerun-
det. Entsprechend ist in einer vorteilhaften Ausführung
der hintere Kantenbereich 43 abgerundet. In Fig. 11 ist
demgegenüber die Darstellung gemäß Fig. 10 gezeigt,
jedoch der Schieber 14 in Tiefenrichtung nach hinten ver-
schoben, sodass die zweite Verschiebestellung einge-
stellt ist. Damit ist die geschlossene Stellung der Lüf-
tungsvorrichtung 12 eingestellt. Ein Luftstrom L, wie er
in Fig. 10 gezeigt ist und aus dem Inneren 13 entweicht,
ist hier nicht mehr möglich.
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[0062] In Fig. 12 ist in einer perspektivischen Schnitt-
darstellung eine entsprechende erste Verschiebestel-
lung des Schiebers 14 gezeigt, wobei hier der Schnitt
unterschiedlich zu Fig. 10 im Bereich des Griffs 17 ge-
zogen ist.
[0063] In Fig. 13 ist eine Darstellung mit geschlossener
Stellung der Lüftungsvorrichtung 12 gezeigt, wie sie in
Fig. 11 dargestellt ist. Im Unterschied zu Fig. 11 ist in
Fig. 13 analog zu Fig. 12 die Schnittebene im Bereich
des Griffs 17 gezogen. Insbesondere ist der Schnitt in
Fig. 12 und Fig. 13 auch durch den Führungssteg 21 und
die Führungsrinne 38 gezogen.

Bezugszeichenliste

[0064]

1 Haushaltskältegerät
2 Korpus
3 Innenbehälter
3a vertikale Seitenwand
3b vertikale Seitenwand
4 Aufnahmeraum
5 Aufnahmeraum
6 Tür
7 Gefrierraumtür
8 Lebensmittel-Aufnahmebehälter
8’ Behälter
9 Deckel
10 Schale
11 Abdeckung
12 Lüftungsvorrichtung
13 Inneres
14 Schieber
15 streifenförmiges Basisteil
16 Oberseite
17 Griff
18 Unterseite
19 erstes Schnappelement
20 zweites Schnappelement
21 Führungssteg
22 Führungssteg
23 Frontwand
24 oberer Rand
25 Griff
26 vertikale Begrenzungswand
27 vorderer Kantenbereich
28 hinterer Kantenbereich
29 Vertiefung
30 Spalt
31 Frontrand
32 Schnappverbindung
33 Gegenschnappelement
34 Gegenschnappelement
35 Führungskulisse
36 Führungskulisse
37 Führungsrinne
38 Führungsrinne

39 Schräge
40 vertikaler Hakensteg
41 Hintergreifsteg
42 Hintergreifsteg
43 vorderer Kantenbereich
44 hinterer Kantenbereich
A Längsachse
z Tiefenrichtung

Patentansprüche

1. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) für ein Haus-
haltskältegerät (1), mit einer Schale (10) zur Aufnah-
me der Lebensmittel, mit einem dazu separaten De-
ckel (9), der zum Schließen der Schale (10) auf die
Schale (10) aufsetzbar ist, und mit einer Lüftungs-
vorrichtung (12), mit welcher ein Luftaustausch zwi-
schen der Umgebung und dem Inneren (13) des Le-
bensmittel-Aufnahmebehälters (8) durchführbar ist,
wobei die Lüftungsvorrichtung (12) in einer geöffne-
ten Stellung eine Lüftungsöffnung (30) frei gibt und
in der geschlossenen Stellung die Lüftungsöffnung
(30) verschließt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lüftungsvorrichtung (12) einen Schieber (14)
aufweist, der in Tiefenrichtung (z) des Lebensmittel-
Aufnahmebehälters (8) verschiebbar an der Schale
(10) gelagert ist, so dass in einer ersten Verschie-
bestellung die geöffnete Stellung eingestellt ist und
in einer zweiten Verschiebestellung die geschlosse-
ne Stellung eingestellt ist.

2. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber
(14) linear verschiebbar direkt an der Schale (10)
angeordnet ist.

3. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schieber (14) mit zumindest einer Schnappverbin-
dung (32) an der Schale (10) gehalten ist und im
gehaltenen Zustand in Tiefenrichtung (z) verschieb-
bar ist.

4. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnappverbindung (32) zumindest ein Schnapp-
element (19, 20) an einer Unterseite (18) des Schie-
bers (14) aufweist, welches als Schnapphaken aus-
gebildet ist.

5. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schnappha-
ken in Breitenrichtung (x) des Lebensmittel-Aufnah-
mebehälters (8) federnd ausgebildet ist.

6. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schnappha-
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ken in Breitenrichtung (x) ein Gegenschnappele-
ment (333, 34) der Schnappverbindung (32), das an
der Schale (10) ausgebildet ist, hintergreift, so dass
ein Halten in Höhenrichtung (y) und in Breitenrich-
tung (x) ausgebildet ist und in Tiefenrichtung (z) eine
Verschiebung des Schiebers (14) ermöglicht ist.

7. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 4 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schnapphaken mit einem
vertikalen Hakensteg (40) in eine Führungskulisse
(35, 36) der Schale (10) eingreift, so dass der
Schnapphaken bei der Verschiebebewegung des
Schiebers (14) in Tiefenrichtung (z) durch die Füh-
rungskulisse (35, 36) geführt ist.

8. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 4 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest zwei Schnappha-
ken an der Unterseite (18) ausgebildet sind, die mit
ihren Hintergreifstegen (41, 42) einander zugewandt
sind.

9. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 4 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Schnapphaken
an einem in Richtung der Längsachse (A) des Schie-
bers (14) betrachtet äußeren Längenviertel des
streifenartigen Schiebers (14) ausgebildet ist.

10. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schieber (14) an seiner Unter-
seite (18) zumindest einen Führungssteg (21, 22)
aufweist, der in eine Führungsrinne (37, 38) eingreift,
die in der Schale (10) ausgebildet ist.

11. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungs-
steg (21, 22) an einem in Richtung der Längsachse
(A) des Schiebers (14) betrachtet mittleren Längen-
drittel des streifenartigen Schiebers (14) ausgebildet
ist.

12. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 2 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schieber (14) an seiner
Oberseite (16) einen Griff (17), insbesondere eine
Griffmulde, aufweist, der direkt durch einen Nutzer
zum Betätigen des Schiebers (14) greifbar ist.

13. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schale (10) einen flächigen obe-
ren Rand (24) aufweist, auf dem der Schieber (14)
verschiebbar gelagert ist, insbesondere in diesem
oberen Rand (24) eine Vertiefung (29) ausgebildet
ist, in welcher der Schieber (14) verschiebbar gela-

gert ist.

14. Lebensmittel-Aufnahmebehälter (8) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein hinterer Kantenbereich (43) des
Schiebers (14) im geschlossenen Zustand des
Schiebers (14) an einem Frontrand (31) des Deckels
(9) anliegt.

15. Haushaltskältegerät (1) mit einem Lebensmittel-Auf-
nahmebehälter (8) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.
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